
Vorlesung Universität Düsseldorf

Einführung in den gewerblichen 
Rechtsschutz

Dr. J. Borkowski
COHAUSZ DAWIDOWICZ HANNIG & SOZIEN

www.copat.de

Buchempfehlung: Rudolf Kraßer: Patentrecht, Lehr- und Handbuch



Schutzrechte:

• Patent
• Gebrauchsmuster
• Geschmacksmuster
• Kennzeichen (Marke, geschäftl. Bezeich.)
• Sortenschutz
• Halbleiterschutz
• Urheberrecht



Inhalte der einzelnen Schutzrechte
Patent und Gebrauchsmuster:
Technische Erfindungen, anzumelden

Geschmacksmuster:
Ästhetische Gestaltungen, wirkend auf Formen und Farbensinn, anzumelden

Kennzeichen: 
Zeichen zum Ausdruck unternehmerischer Leistung in Relation 
zu Erzeugnissen und Dienstleistungen, i.d.R. anzumelden

Sortenschutz:
Pflanzensorten, anzumelden

Halbleiterschutz:
3D-Strukturen von Halbleitern, Masken, anzumelden

Urheberrecht:
Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, Software (als solche), nicht anmeldbar



Beispiel für ein Patent



Frühes Patent auf eine Mausefalle



Beispiel für 
ein 

Geschmacksmuster



Weiteres Beispiel für Geschmacksmuster



Beispiel für eine Marke



Und noch ein Beispiel für eine nicht so gelungene 
Marke

Das französiche Getränk "Pschitt" ist eine 
bekannte Marke von Perrier für ein Soda-
Wasser. Für englisch-sprachige Länder war die 
Bezeichnung jedoch ein Fehlgriff.

Ähnlich erging es der Firma Clairol bei der 
Einführung eines Lockenwicklerstabes in 
Deutschland mit der Bezeichnung 
„MIST STICK“

Also immer die Bedeutung von Marken in 
anderen Sprachen berücksichtigen !



Warum gewerbliche Schutzrechte ?

• Eigentumstheorie
Geistigem Eigentum gebührt gleicher Schutz und Anerkennung wie 
Sacheigentum

• Belohnungstheorie
Jeder der Allgemeinheit geleistete Dienst muss belohnt werden

• Anspornungstheorie
Sicherung einer Ertragsaussicht als Ansporn für technischen 
Fortschritt

• Offenbarungstheorie / Vertragstheorie
Offenbarung einer technischen Entwicklung an die Öffentlichkeit,
Ausschlußrecht dafür als Gegenleistung 



Der Nutzen von gewerblichen Schutzrechten

Erstnutzen: Schutz der eigenen technischen Idee / Entwicklung
und damit ein Monopol für das Produkt oder das Verfahren

Zweitnutzen: Höheres Ansehen auf dem Markt und bei den Kunden
und hierzu Verwendung der Schutzrechte in der Werbung

Drittnutzen: Motivation für die eigenen Mitarbeiter
und damit eine Verbesserung des Innovationsklimas im Unternehmen

Viertnutzen: Verwendung der Schutzrechte zur Kreditsicherung
und damit auch zur Refinanzierung

Fünftnutzen: Möglichkeit der Vergabe von Lizenzen an Dritte
und damit auch für Crosslizenzen

Nutzen von Patenten.ppt



Geschichtliche Entwicklung ?



Geschichtliche Entwicklung I

• Einjähriger Schutz neuer Kochrezepte ca. 500 v. Chr. in Sybaris
• Voraussetzung für Interesse gegen Nachahmung erst bei 

ausreichender Entwicklung sozialer und wirtschaftlicher Strukturen. -
> neuzeitl. Entwicklung

• Im Mittelalter 500-1500 n. Chr. unterdrückten Kirche und 
Zunftordnungen das Streben Einzelner nach Vorsprung gegenüber 
anderen. Erfindungen wurden Zunfteigentum.

• Erste Erfindungs- und Einführungsprivilegien ca. im 14. Jahrhundert. 
Privilegien galten als Gnade eines Souveräns

• Erste Regeln bei Privilegien: Priorität des Antragstellers und Neuheit 
des Gegenstandes im Territorium, Probe als Nachweis der 
Ausführbarkeit. Sanktion: Geldbuße, Vernichtung

• Erteilung eines Privilegs durch offenen Brief: Litterae patentes



Geschichtliche Entwicklung II
• Venezianisches Gesetz von 1474:                                 

10 Jahre Schutz gegen Nachahmung bei Anmeldung 
einer gebrauchsfertigen erfinderischen Vorrichtung. 

• England: ab 1560 Monopole für Salz, Essig etc., 1624 
Statute of Monopolies, Verfahrensgrundsätze moderner 
Patentgesetze ab ca. 1852, z.B. Patentbeschreibung

• Frankreich: 1789 Abschaffung Privilegiensystem, 1791 
Schaffung Patentgesetz mit Blick auf England

• 1790 Patentgestz in den USA auf Grundlage der 
Verfassung von 1787



Geschichtliche Entwicklung III
• 1877 erstes gesamtdeutsches Patentgesetz, Kaiserliches Patentamt

• Reformen 1891 und 1936

• Gebrauchsmustergesetz 1891 für bescheidenere Neuerungen

• 1936: Einführung von Erfinderprinzip und 
Erfinderpersönlichkeitsrecht 

• 1945 patentamtliche Tätigkeit erliegt wegen 2. Weltkrieg, 
wiederaufgenommen 1948

• 1949 Eröffnung DPA in München

• 1961 Gründung BPatG (Rockhalter-Entscheidung)

• Jetziges Patentgesetz 1981 mit zwischenzeitlich mehrfachen 
Änderungen



Internationale Aspekte
Verträge die in nationales Recht umgesetzt sind

• Pariser Verbandsübereinkunft: 
Regelung der Stellung von Ausländern, Priorität

• Übereinkommen zur Errichtung der WIPO:
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, z.B. beim PCT

• PCT – Patent Cooperation Treaty:
Möglichkeit einer internationalen Patentanmeldung mit Wirkung einer 
nationalen Anmeldung in den Vertragsstaaten

• Straßburger Übereinkommen über die Internationale Patentklassifikation 
(IPC)

• TRIPS – Abkommen (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights): Regelungen bzgl. Verfügbarkeit, Umfang, Ausübung und 
Durchsetzung, Verpflichtung der WTO Staaten zur Inländerbehandlung und 
Meistbegünstigung 

• EPÜ, Europäisches Patentübereinkommen: Schaffung eines europäischen 
Patentes für die EPÜ-Vertragsstaaten

Verknüpfungen zu diesen Verträgen sind im nationalen „Gesetz über 
internationale Patentübereinkommen“ geregelt. IntPatÜG



Nationale Rechtspflege

Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA:
Sitz: München, Zweigstellen: Berlin, Jena
Aufgaben: Entgegennahme von Schutzrechtsanträgen,Prüfungen, 

Erteilungen/Eintragungen, Einsprüche, Löschungen, 
Veröffentlichungen

Stellung: selbständige obere Verwaltungsbehörde mit 
justizförmiger Ausgestaltung

Organisation in zwei Entscheidungsträger:
1. Prüfungsstellen mit einem technischen Mitglied und
2.  Patentabteilungen mit mindestens 3 technischen Mitgliedern
Kein Ermessenspielraum wie bei anderen Verwaltungsbehörden: Ein Schutzrecht, 
das die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, muss erteilt werden.

Kein Anwaltszwang

Rechtsmittelzug führt zum BPatG



Nationale Rechtspflege

Bundespatentgericht, BPatG:
Sitz: München
Aufgaben: Entscheidungen über Beschwerden im Erteilungs- und 

Einspruchsverfahren, war zeitweilig einzige    
Einspruchsinstanz, 
erste Instanz in Nichtigkeitsverfahren

Stellung: größtes Bundesgericht mit Rang eines OLG
kann als einziges Gericht Verwaltungsakte erlassen

Organisation: Senate mit technischen und juristischen Richtern 
Kein Anwaltszwang
Rechtsmittelzug führt zum BGH



Nationale Rechtspflege

Bundesgerichtshof, BGH

Sitz: Karlsruhe
Aufgaben: Entscheidung über Rechtsbeschwerden vom BPatG,   

2. Instanz in Nichtigkeitsklagen und Revisionen vom 
OLG 

Stellung: oberstes Bundesgericht
Organisation: Senate mit juristischen Richtern



Nationale Rechtspflege

Landgerichte / Oberlandesgerichte

Sitz: Zuständigkeiten sind im gewerblichen Rechtsschutz 
konzentriert auf ein oder wenige Gerichte pro Bundesland, 
z.B. Düsseldorf für das Land NRW

Aufgaben: Entscheidungen über Verletzungs- und 
Löschungsverfahren

Organisation: Kammern mit juristischen Richtern

Anwaltszwang !



Nationale Rechtspflege
Patentanwälte / Rechtsanwälte

Berufsmäßige Vertreter und Rechtsberater als unabhängiges Organ
der Rechtspflege, die einen freien Beruf ausüben und einer Kammer
angeschlossen sind (Patentanwalts- bzw. Rechtsanwaltskammer)

Ausbildung
Patentanwälte: naturwissenschaftliches oder technisches 

Hochschulstudium, Berufspraxis (Promotion), 
zusätzliche Ausbildung nach PatAnwO, Prüfung, 
Zulassungsgesuch zur Anwaltschaft
Patentanwälte sind beruflich auf das Gebiet des 
gewerblichen Rechtsschutzes begrenzt

Rechtsanwälte: juristisches Hochschulstudium, 2 Staatsexamina, 
Zulassung zur Anwaltschaft



Urheber-
recht

Gewerblicher Rechtsschutz

Geschmacks-
muster Patent Gebrauchs-

muster Marke

Werke der
Literatur,

Wissenschaft,
Kunst und 
Software

Design

(C)
Copyright

70 Jahre
nach Tod

des Urhebers
25 Jahre

(D)*
GeschmM

Technische
Erfindung

(P)*
DBP

Patent

20 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

(R)
TM

(U)*
DBGM

Gebrauchs-
muster

Marke für Waren,
Dienstleistungen,

Geschäftliche
Bezeichnungen
(Name, Firma),
und Werktitel

Technische
Erfindung

Anmeldung
nicht möglich

Anmeldung erforderlich

12 Monate Schonfrist für
eigene Vorveröffentlichungen

6 Monate Schonfrist für
eigene Vorveröffentlichungen

* nach der von H.B.Cohausz geänderten DIN 34 und neu geschaffenen ISO 16016

Keine Verfahren

0GewerblRechtsschutz.ppt

Keine 
Prüfung Prüfung Keine

Prüfung Prüfung

Immer wieder um
10 Jahre verlängerbar

copat

Prio 6 M. Prio 6 M.Prio 12 M. Prio 12 M.

5+5+5+5+5 Ab 3. Jahr jährlich 3+3+2+2



Was ist eine technische Erfindung ?

• Gesetz: keine Definition
• Rechtsprechung:

Eine Erfindung ist eine Lehre zum planmäßigen
Handeln unter Einsatz beherrschbarer 
Naturkräfte außerhalb der menschlichen 
Verstandestätigkeit zur unmittelbaren 
Herbeiführung eines kausal übersehbaren 
Erfolges

BGH: Entscheidung „Rote Taube“, ff
Gesetzlich ausgeschlossen ist die Entdeckung



Entdeckung Erfindung
 Das bloße Auffinden

eines Stoffes, einer
technischen Regel oder
einer technischen
Erkenntnis in der Natur
ist eine Entdeckung und 
daher nicht patentierbar.

 Das künstliche Feuermachen
z.B. durch Reibung oder durch
Feuersteine und das Anwenden
des Feuers zu den 
verschiedensten nützlichen
Zwecken sind Erfindungen des 
Menschen.

 Das Feuer war bereits
in der Natur bekannt, 
z.B. durch vom Blitz 
entstandene
Waldbrände oder durch
Vulkanausbrüche.

 Die Charakterisierung
(Herstellungsverfahren, 
Struktur), und 
Verfügbarmachung einer
Technik oder eines Stoffes, 
dessen Existenz in der Natur
vorher nicht bekannt war, gilt als
Erfindung. 

Entdeckung-Erfindung.ppt



Welche 
Schutzrechte ?

Ein „Klafünf“



Vier Stufen der Innovation

innova2.ppt

Ideen schaffen Recherchen, Kreativität, Teamgeist

Ideen prüfen Technik, Markt, Schutzfähigkeit,
Unternehmensverträglichkeit

Ideen schützen Patente, Muster, Marken

Ideen verwerten Entwicklung, Prototyp, Werbung

1.

2.

3.

4.



Rechtliche Anforderungen an eine Erfindung

Neuheit

Erfinderische Tätigkeit

Gewerbliche Anwendbarkeit



Die wichtigsten Schutzrechte:
Patent = Schutz technischer Erfindungen
Gebrauchsmuster = Schutz technischer Erfindungen
Geschmacksmuster = Schutz von Design
Marke = Schutz des Namens eines Produktes 

oder einer Dienstleistung
Schutz jeweils nur durch eine Anmeldung beim Patentamt

Merke:

Entdeckung Vom Menschen gefunden, 
was in der Natur bereits vorhanden war.

Erfindung Vom Menschen neu geschaffen, 
was in der Natur bisher nicht vorhanden war.

Schutz ohne Anmeldung: 
Urheberrecht = Schutz für Werke der Literatur, Wissenschaft, 

Kunst und Software

z.T. auch bei Marke und EU-Geschmacksmuster möglich 



1878 zum Telefon:
„What use could this company make of an electrical toy?“
Western Union president WILLIAM ORTON,
rejecting Alexander Graham Bell’s offer to sell his struggling telephone company 
to Western Union for 100.000 Dollar

1897 zum Radio:
“Radio has not future.”
LORD KELVIN,
Scottish mathematician and physicist, former president of the Royal Society

1899 zu technischen Erfindungen:
“Everything that can be invented has been invented.”
und empfahl das US-Patentamt zu schließen.
CHARLES H. DUELL, U. S. commissioner of patents

1905 zum Auto:
“Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.”
WILHELM II. (1859-1941), letzter deutscher Kaiser

1911 zu Flugzeugen:
„Airplanes are interesting toys but of no military value.“
Marshall FERDINAND FOCH
French military strategist and future World War I commander

1927 zum Tonfilm:
“Who the hell wants to hear actors talk?”
HARRY M. WARNER, Warner Brothers

1946 zum Fernsehen:
“(Television) won’t be able, to hold on to any market it captures after the first six month.
People will soon get tired of staring at a plywood box every night.”

DARRYL F. ZANUCK, head of 20th Century-Fox

Fehlbeurteilungen.ppt

1977 zum Personalcomputer:
“There is no reason for any individual to have a computer in their home.”
KENNETH OLSEN, president and founder of Digital Equipment Corp.

Fehlbeurteilungen neuer technischer Erfindungen
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19P&M-Anmeldetaktik.ppt
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